Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift fur Armenpflege und Jugendfirsorge

enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Firsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 60 (1963)

Heft: 11

Artikel: Probleme des auslandischen Arbeitnehmers in der Schweiz (in der
Sicht des Auslanders)

Autor: [s.n.]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-836735

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-836735
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Probleme des auslindischen Arbeitnehmers in der Schweiz
(in der Sicht des Ausldnders)

Am 8. Schweizerischen Fortbildungskurs fiir Armenpfleger in Weggis, veranstaltet
durch die Schweizerische Armenpflegerkonferenz am 28./29.September 1962,
sprach unter anderen Friulein H. Gamsjdger, Fiirsorgerin bei der Schweizerischen
Caritaszentrale Luzern, tiber das obgenannte Thema und behandelte folgende
Fragen: Anwerbungspraxis, Rekrutierung und Spontaneinwanderung, Wohnungs-
frage, Berufswechsel, sprachliche und psychologische Hindernisse fiir eine Assimi-
lation, fremdenpolizeiliche Zulassungspraxis und rechtliche Sonderstellung des
Auslidnders.

Auf eine vollstindige Wiedergabe des sehr aufschluBreichen und anregenden
Referates wird hier verzichtet. Dagegen werden nachstehend die zusammen-
fassenden SchluBBbemerkungen der Referentin wiedergegeben:

Hievon ausgehend, ist es notwendig, sich nochmals kurz den einzelnen Lebens-
bereichen und Fragen zuzuwenden, welche eine Umorientierung dringlich er-
scheinen lassen. Ich darf da an die Verbesserung der bisherigen Anwerbungs-
methoden und die Bedeutung der Arbeitsvermittlung und vorgiangigen Aufkliarung
erinnern, an die Unterbindung der Spontaneinwanderung zugunsten der persén-
lichen Anwerbung und damit verbundenen sozialen Sicherung. '

" Auf Grund der Carta di Liberta koénnte einem auslindischen Arbeitnehmer
wenigstens nach Ablauf des ersten Arbeitskontraktes vielleicht das Recht einge-
raumt werden, den Beruf zu wechseln, ohne daf3 er zuvor in seine Heimat zuriick-
kehren muB, indem seine Freigabe durch den Arbeitgeber als das von der Frem-
denpolizei geforderte «Vorliegen besonderer Umstande» anerkannt wird.

Es sollte erreicht werden, daB die Arbeitgeber niemand anwerben diirfen,
dem sie keine menschenwiirdige Unterkunft zusichern kénnen, daB sich kleinere
Betriebe zusammentun, um das Wohnproblem zu lésen, daB Vermieter unge-
niigender Unterkiinfte zu Leistungen und Verbesserungen verpflichtet werden,
die dem abverlangten Mietpreis entsprechen, und daB man fiir die Unterbringung
arbeitssuchender Spontaneinwanderer durch Errichtung von Auffangheimen vor-
sorgt.

Es wire weiters zu erwigen, ob im Hinblick auf die Normierung der Sozial-
bedingungen in den EWG-Landern dem Auslinder nicht auch in der Schweiz
vermehrte soziale Sicherheiten geboten werden kénnten, durch Einfithrung des
allgemeinen Krankenkassenobligatoriums fiir Ausliander.

Nach Art. 10 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz iiber Aufenthalt
und Niederlassung der Auslinder kénnte die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung
z.B. von der Bedingung abhingig gemacht werden, daB der auslindische Arbeiter
einer Krankenversicherung beitritt,

Desgleichen kénnte ein von den zustindigen Bundesbehérden mit den aus-
landischen Sozialversicherungsinstitutionen zu treffendes Abkommen auch die
Familien-Mitversicherung ermoglichen, wo die Gewerkschaften fir die auslindi-
schen Arbeiter diesbeziiglich nichts unternehmen kénnen, wie z.B. in Spanien.

Weiters wiire zu erwigen, ob und unter welchen Bedingungen Krankenver-
sicherungsleistungen vom bediirftigen ausldndischen Arbeitnehmer auch wihrend
der tiblichen dreimonatigen Karenzfrist in Anspruch genommen werden kénnten,
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und ob man ihn auf Grund seiner Steuerleistungen hinsichtlich der Verpflegungs-
und Heilkosten in o6ffentlichen Krankenanstalten nicht wenigstens dem aufler-
kantonalen Mitbirger gleichstellen konnte.

Als wesentliche Integrationshilfe sollten von den kompetenten kulturellen Ge-
meinschaften Sprach- und wenn moglich auch Dialektkurse zu moglichst giinsti-
gen Bedingungen abgehalten werden, die dem auslindischen Arbeiter die Mog-
lichkeit bieten, eine der Landessprachen zu erlernen.

Dariiber hinaus sollten die einzelnen Bestrebungen zur Sicherstellung einer
moglichst umfassenden Beratung und seelisch-geistigen Betreuung der auslidndi-
schen Arbeitnehmer durch Griindung spezieller Arbeitsgemeinschaften auf kom-
munaler, kantonaler und unter Umstinden auch gesamtschweizerischer Ebene
sinnvoll und zweckmiBig koordiniert werden, wie dies seinerzeit z. B. auch in der
Ungarnhilfe geschah. Diesen Arbeitsgemeinschaften wiirde dann vor allem auch
die Planung und systematische Verwirklichung der gegenseitigen Erziehungs-
arbeit obliegen, deren es zur zufriedenstellenden Integration der ausliandischen
Arbeiter bedarf.

Wire es auf diese Weise moglich, diese flutenden Massen in eine befriedigende
gemeinsame Lebensordnung einzufangen, dann sollte es durch eine entsprechende
Abédnderung der fremdenpolizeilichen Bestimmungen doch auch méglich sein,
jenen, die ihre beste Kraft dafiir einsetzen wollen, den Familiennachzug zu er-
moglichen, und ihnen damit jene innerste Nestwirme zu bieten, die auch die
wohlwollendste Haltung des Gastlandes nicht ersetzen kann. Die Weisungen der
eidgenéssischen Fremdenpolizei sollten, wenn méglich mehr als bisher nicht nur
auf die rein wirtschaftlichen, sondern auf die nationalen Gesamtinteressen des
Gastlandes einerseits und den Integrationswillen des auslindischen Arbeiters
anderseits abstellen. |

-Sicher 148t sich das Problem der auslandischen Arbeiter nicht auf einen Schlag
zur volligen Zufriedenheit 16sen. Meine Aufgabe war es, es Thnen darzulegen.
Ich darf es nunmehr Herrn Mittner Giberlassen, vom schweizerischen Standpunkt
aus dazu Stellung zu nehmen und danke Thnen, verehrte Damen und Herren,
fir Ihre Aufmerksamkeit.

Aus den Kantonen

1szsel. Allgemeine Armenpflege. Dem Jahresbericht pro 1962 entnehmen wir folgende Ein-
ceitung:

Das schweizerische Armenwesen befindet sich in einer historisch bemerkenswerten
Phase. Die Armenpflege wird durch den modernen Wohlfahrtsstaat schrittweise in den
Hintergrund gedringt. Befand sie sich wiahrend Jahrhunderten in einer Vorrangstellung
unter den offentlichen Hilfseinrichtungen, so besorgt heute die Armenpflege — um den
kiirzlich gefallenen Ausdruck eines Soziologen zu gebrauchen — die «Ahrenlese» auf dem
Felde der sozial Schwachen. Das poetische Bild mag mit der Wirklichkeit nicht ganz tiber-
einstimmen. Es charakterisiert indessen eine Entwicklung, die sich besonders in den letzten
Jahren deutlicher als je abzeichnet.

. Die Zahl der Unterstiitzungsfille ist in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt
jeweilen um 119%, zuriickgegangen. Der Riickgang in den Jahren 1951 bis 1959 war weniger
stark betont. Die neuerliche Entwicklung ist auf den kriftigen Ausbau der Sozialversiche-

85



	Probleme des ausländischen Arbeitnehmers in der Schweiz (in der Sicht des Ausländers)

